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Covid-19 (Coronavirus SARS-CoV-2)  
Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbrei-
tung des Corona-Virus, geändert am 19. Mai 2020 
Hinweise zur Erbringung von Dienstleistungen zur weiteren Grundversorgung der Bewohne-
rinnen und Bewohner in Heimen für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen oder Men-
schen mit Behinderungen nach § 2 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über unterstüt-
zende Wohnformen (NuWG) sowie in ambulant betreuten Wohngemeinschaften gemäß § 2 
Abs. 3 NuWG, in Formen des betreuten Wohnens gemäß § 2 Abs. 4 NuWG und in ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in den Geltungsbe-
reich des Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende Wohnformen fallen  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

gemäß § 2 a Abs. 2 Satz 1 der o. g. Verordnung ist das Betreten der genannten Einrichtungen 

auch zu anderen Zwecken als zur Heilung und Pflege unter den Voraussetzungen der Sätze 2 bis 9 

erlaubt. Insbesondere kann die Leitung der Einrichtung gemäß § 2 a Abs. 2 Satz 4 auch das Betre-

ten zur Erbringung von Dienstleistungen zur weiteren Grundversorgung der Bewohnerinnen und 

Bewohner zulassen.  

Unter den Begriff der weiteren Grundversorgung sind folglich Dienstleistungen zu fassen, die über 

die Heilung und Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner hinausgehen. Hierzu zählen beispiels-

weise die Dienstleistungen von Frisörinnen und Frisören sowie die kosmetische Fußpflege, wenn 

diese nicht schon von Podologinnen und Podologen und medizinischen Fußpflegerinnen und medi-

zinischen Fußpflegern erbracht wird. Bei der Entscheidung darüber, ob ein Betreten der Einrichtung 

zur Erbringung dieser Dienstleistungen zugelassen wird, hat sich die Leitung der Einrichtung maß-
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geblich daran zu orientieren, dass die notwendigen Hygienemaßnahmen beachtet werden. Ich ver-

weise hierzu auf § 2 a Abs. 2 Satz 9 sowie ergänzend auf § 7 Abs. 1 Satz 3 der Verordnung. So-

fern die Hygienemaßnahmen beachtet werden können, ist regelmäßig davon auszugehen, dass die 

Erbringung von Dienstleistungen zur weiteren Grundversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner 

durch die Leitung der Einrichtung auch zugelassen werden können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. 

 

Dr. Heuer 


